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liehen, ihrer psychischen Besonderheiten und ihres Bildungs
niveaus durchgeführt werden.

(3) Zur wirksamen Ausgestaltung des Strafvollzuges an . 
Jugendlichen ist mit den Erziehungsberechtigten, Vertretern 
der Jugendhilfe, der Jugendorganisation und der ehemaligen 
Aüsbildungs- und Arbeitsstelle der Jugendlichen eng zusam
menzuarbeiten.

Vollzug der Freiheitsstrafe in Jugendstrafanstalten

§ 39 .
(1) In den Jugendstrafanstalten ist die allgemeine und 

berufliche Ausbildung in engem Zusammenwirken mit sozia
listischen Großbetrieben zu gewährleisten. Die Ausbildung 
ist so zu gestalten, daß sie den volkswirtschaftlichen Erfor
dernissen entspricht und die perspektivische Entwicklung der 
Jugendlichen fördert.

(2) In den Jugendstrafanstalten ist die Erfüllung der Be
rufsschulpflicht zu gewährleisten. Sie hat auf der Grundlage 
der staatlichen Ausbildungsprinzipien zu erfolgen. Die Ju
gendlichen sind zur Teilnahme am allgemeinbildenden und 
berufsausbildenden Unterricht verpflichtet.

(3) Durch die Inhaftierung unterbrochene Berufsausbil- 
dungsmaßnahmen sind nach Möglichkeit w'eiterzuführen.

(4) Für begonnene und bis zur Entlassung aüs der Jugend
strafanstalt nicht beendete Berufsausbildungsmaßnahmen ist 
im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Wieder
eingliederung die Fortsetzung der Berufsausbildung nach der 
Entlassung zu sichern. Die Leiter der Jugendstrafanstalten 
haben in Verbindung mit den örtlichen Organen die dazu 
notwendigen Maßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

■  § 4 0

(1) Hat der Vollzug der Freiheitsstrafe in einer Jugend
strafanstalt begonnen, bevor ein Jugendlicher das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet hat, verbleibt er auch über das acht
zehnte Lebensjahr hinaus in dieser Einrichtung, wenn eine 
begonnene Qualifizierungsmaßnahme noch nicht abgeschlos
sen ist.

(2) Eine Freiheitsstrafe kann in einer Jugendstrafanstält 
auch dann vollzogen werden, wenn die Persönlichkeitsent
wicklung eines zur Zeit der Straftat zwar achtzehnjährigen, 
aber noch nicht einundzwanzigjährigen Verurteilten erheb
liche Erziehungs- oder Bildungsmängel .aufweist.

(3) Jugendliche, die unter den Voraussetzungen der Ab
sätze, 1 oder 2 in Jugendstrafanstalten untergebracht sind 
■und. durch ihr Verhalten die Ordnung stören oder auf andere 
Jugendliche einen schädlichen Einfluß ausüben, werden durch 
den Leiter der Jugendstrafanstalt in eine Strafvollzugsein
richtung für erwachsene Strafgefangene eingewiesen. Für die 
Überweisung ist die Zustimmung des zuständigen Staatsan
walts erforderlich.

§41
Strafvollzug in Jugendhäusern

(1) Der Strafvollzug in Jugendhäusern 'hat den Jugend
lichen ihr bisheriges verantwortungsloses Verhalten bewußt 
zu machen und sie zu befähigen, nach ihrer Entlassung die 
sozialistische Gesetzlichkeit und die Regeln des gesellschaft
lichen Zusammenlebens zu achten und einzuhalten.

(2) Die Erziehungsarbeit in den Jugendhäusern hat durch 
Schulbildung, berufliche Qualifizierung, staatsbürgerliche Er
ziehung sowie kulturelle und sportliche Betätigung zu erfol
gen. Die Jugendlichen sind zur Teilnahme verpflichtet;

(3) Der zuständige Staatsanwalt und der Leiter des Jugend
hauses haben regelmäßig, erstmalig vor Ablauf eines Jahres 
zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Entlassung ge
geben sind. Sind diese Voraussetzungen vorhanden, entschei
det das Gericht auf Antrag des Staatsanwalts über eine Ent
lassung.

§42
Vollzug der Jugendhaft

Den zu Jugendhaft verurteilten Jugendlichen ist ihr gesell
schaftswidriges Verhalten durch eine strenge Ordnung und 
Disziplin eindringlich aufzuzeigen sowie durch einen ent
sprechenden Arbeitseinsatz und eine sinnvolle Gestaltung der 
arbeitsfreien Zeit ihrer weiteren negativen Entwicklung nach
haltig entgegenzuwirken.

Kapitel VI

Pflichten und Rechte der Strafgefangenen
§43

(1) Die Strafgefangenen haben entsprechend den Bestim
mungen dieses Gesetzes gleiche Pflichten und Rechte, unab
hängig ihrer Nationalität, ihrer Rasse, ihres Glaubensbekennt
nisses, ihrer Weltanschauung, ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Klasse oder sozialen Schicht.

(2) Während des Strafvollzuges werden ihnen Beschrän
kungen auferlegt, die im Interesse der Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Ordnung in den Strafvollzugseinrichtungen 

.erforderlich sowie für die Erziehung der Strafgefangenen
notwendig und gesetzlich zulässig sind.

§44

Die Strafgefangenen sind verpflichtet:

1. die in diesem Gesetz und den dazu erlassenen Durchfüh
rungsbestimmungen sowie in den Hausordnungen festge
legten Verhaltensregeln einzuhalten;

2. den Anordnungen der Strafvollzugsangehörigen und an
deren mit der Beaufsichtigung beauftragten Fersonen 
Folge zu leisten;

3. die ihnen zugewiesene Arbeit ordnungsgemäß zu verrich
ten, sich dabei gegenseitig zu unterstützen und die Ar
beitszeit voll zu nutzen;

. 4. die Werkzeuge und Maschinen vor Beschädigung und 
Verlust zu bewahren und mit Material sparsam umzu
gehen ;

5. die Einrichtungen der Verwahr- und Arbeitsräume zu 
pflegen und zu schonen;

6. an den staatsbürgerlichen Erziehungs- und Bildungsmaß
nahmen sowie am Unterricht zur Vervollkommnung der 
Allgemeinbildung teilzunehmen und sich die für die Ar
beit notwendige Qualifikation anzueignen;

7. die Bestimmungen über den Gesundheits- und Arbeits
schutz sowie über den Brandschutz einzuhalten;

8. Gefahren für Personen und Sachen unverzüglich zu mel
den und soweit wie möglich abzuwenden.

§45
(1) Strafgefangene, die während des Strafvollzuges schuld

haft einen Schaden verursachen, sind nach den zivilrechtli
chen Bestimmungen zum Schadensersatz verpflichtet.

(2) Bei schuldhafter Schadensverursachung in Erfüllung 
ihrer Arbeitspflichten sind die Strafgefangenen den Geschä
digten direkt zum Schadensersatz verpflichtet. Für die Höhe 
der Schadensersatzpflicht findet das Gesetzbuch der Arbeit 
entsprechende Anwendung.

(3) Neben der Schadensersatzverpflichtung ist die Anwen
dung einer Disziplinarmaßnahme gemäß den Bestimmungen 
dieses Gesetzes zulässig.

(4) Hat ein Strafgefangener vorsätzlich einen Schaden ver
ursacht, ist der zuständige Staatsanwalt zu unterrichten, der 
über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens entscheidet.


